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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Neues Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Deutschland und der Ukraine 

Das in Paris am 19. Mai 2026 unterzeichnete Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen sowie zur Verhinderung der 
Steuerverkürzung und -umgehung wird das geltende 
Doppelbesteuerungsabkommen vom 3. Juli 1995 durch ein 
modernes Abkommen ersetzen. 

Hintergrund 

Doppelbesteuerungen stellen bei internationaler wirtschaftlicher Betätigung ein 

erhebliches Hindernis für Handel und Investitionen dar. Durch das neue Abkommen 

sollen zur Förderung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine derartige steuerliche Hindernisse 

besser abgebaut werden, als es nach dem geltenden Abkommen möglich ist. 
Zusätzlich wird nach dem Vorbild des OECD-Musterabkommens 2017 die 

Zusammenarbeit der Finanzbehörden durch die Einführung eines erweiterten 

Informationsaustausches verbessert und die Grundlage für die Einführung von 

Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern geschaffen. 

Inkrafttreten 

Das unterzeichnete Abkommen bedarf zu seinem Inkrafttreten noch der 
Ratifikation, d.h. nach Abschluss der noch durchzuführenden nationalen 

Gesetzgebungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine sind 

die Ratifikationsurkunden auszutauschen. Es wird nach seinem Inkrafttreten in 

beiden Vertragsstaaten ab dem 1. Januar des Kalenderjahres anzuwenden sein, 

das dem Jahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft tritt.  
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Fundstelle 
BMF, Abkommen vom 

19. Mai 2026. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Ukraine/2026-05-19-Ukraine-Abkommen-DBA-Deutsche-Fassung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 5. Juni 2026 

Verfassungsmäßigkeit der Zinssatzregelung von 
5,5 % im Bewertungsrecht 

Der Zinssatz des § 14 Abs. 1 Satz 3 des Bewertungsgesetzes in Höhe von 5,5 % 

verstößt bei der Bewertung einer auf die Lebensdauer des Berechtigten zu entrich-

tenden monatlichen Geldrente für Zwecke der Schenkungsteuer nicht gegen Art. 3 

Abs. 1 des Grundgesetzes. 

Urteil vom 14. Januar 
2026, II R 35/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610093/
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Rechtsprechung im Blog 
Zur Anwendung von § 50d Abs. 1 Satz 11 EStG 
i.d.F. des Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetzes auf Ausschüttungen an eine 
US-amerikanische sogenannte S-Corporation 

Einer US-amerikanischen sogenannten S-Corporation, die in 
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) infolge der Aus-
übung des steuerlichen Wahlrechts wie eine Personengesell-
schaft behandelt wird, aus deutscher Sicht aber eine Kapital-
gesellschaft ist, steht als nutzungsberechtigter Gesellschaft 
für die Ausschüttungen einer deutschen Kapitalgesellschaft 
das sogenannte Schachtelprivileg nach Art. 10 Abs. 3 DBA-
USA 1989/2008 zu, soweit die von der Gesellschaft bezogenen 
Einkünfte in den USA bei ihren in den USA ansässigen Gesell-
schaftern wie Einkünfte dort Ansässiger besteuert werden. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin zu 1. ist eine Kapitalgesellschaft US-amerikanischen Rechts mit Sitz in 

den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Sie hat nach US-amerikanischem 

Steuerrecht für die Besteuerung als sogenannte S-Corporation optiert und ist daher 

in den USA nicht körperschaftsteuerpflichtig; ihre Einkünfte werden stattdessen un-

mittelbar bei den in den USA ansässigen Gesellschaftern besteuert (Subchapter S, 

§§ 1361 bis 1378 des Internal Revenue Code). Gesellschafter der Klägerin zu 1. 

sind ausschließlich natürliche Personen, die in den USA ansässig sind, sowie nach 

US-amerikanischem Recht errichtete und in den USA ansässige Trusts, deren Be-

günstigte wiederum ausschließlich in den USA ansässige natürliche Personen sind. 

Die Gesellschafter der Klägerin zu 1. sind die Kläger und Revisionsbeklagten zu 2. 

bis 17. (Kläger zu 2. bis 17.). 

Mit Schreiben vom 14.03.2014 beantragte die Klägerin zu 1. formlos die vollstän-

dige Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag aus 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 11. März 

2026 (I R 13/23), veröf-

fentlicht am 28. Mai 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Ur-

teils finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610105/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/254888/shareholders-of-us-s-corporation-are-entitled-to-full-refund-of-withholding-tax/
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den Ausschüttungen aus ihrer Beteiligung an einer inländischen GmbG und reichte 

mit Schreiben vom 21.05.2014 unter anderem ein ausgefülltes Antragsformular "An-

trag auf Erstattung der deutschen Abzugsteuern von Kapitalerträgen" ein, wobei sie 

als Erstattungsberechtigten "… Corp. (S-Corporation) für ihre Gesellschafter" einge-
tragen hatte. Die Gesellschafter ergaben sich aus dem ebenfalls beigefügten Doku-

ment "Form 6166" für das Tax Year 2013. 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erstattete zunächst der Klägerin zu 1. auf 

Antrag einen Teil der einbehaltenen Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag. 

Im weiteren Verlauf des Verfahrens erließ das BZSt einen zusammengefassten Be-

scheid über die Freistellung und Erstattung von deutschen Abzugsteuern vom Kapi-

talertrag gegenüber den Gesellschaftern der Klägerin zu 1. 

Nach erfolglosem Einspruch gegen diesen Bescheid erhoben sowohl die Kläger zu 

2. bis 17. als auch die Klägerin zu 1. Klagen auf Erstattung der vollständigen Kapi-

talertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag, die durch das FG zur gemeinsamen Ver-

handlung und Entscheidung verbunden wurden. 

Die Klage der Kläger zu 2. bis 17. vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg, während 

die Klage der Klägerin zu 1. als unbegründet abgewiesen wurde. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision 

als unbegründet zurückgewiesen. 

Das FG ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass den Klägern zu 2. bis 

17. ein vollständiger Erstattungsanspruch, da sie nach § 50d Abs. 1 Satz 11 EStG 

a.F. verfahrensrechtlich befugt sind, den originär bei der Klägerin zu 1. entstande-

nen Erstattungsanspruch geltend zu machen. 

Einer US-amerikanischen sogenannten S-Corporation, die in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika (USA) infolge der Ausübung des steuerlichen Wahlrechts wie eine 

Personengesellschaft behandelt wird, aus deutscher Sicht aber eine Kapitalgesell-

schaft ist, steht als nutzungsberechtigter Gesellschaft für die Ausschüttungen einer 

deutschen Kapitalgesellschaft das sogenannte Schachtelprivileg nach Art. 10 Abs. 

3 DBA-USA 1989/2008 zu, soweit die von der Gesellschaft bezogenen Einkünfte in 

den USA bei ihren in den USA ansässigen Gesellschaftern wie Einkünfte dort 
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Ansässiger besteuert werden (Bestätigung des Senatsurteils vom 26.06.2013 - I R 

48/12, BStBl II 2014, 367). 

Daran ändert § 50d Abs. 1 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amts-

hilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes materiell-rechtlich nichts. 

Aus der Anwendung der Vorschrift auf die Ausschüttungen an eine S-Corporation 

ergibt sich lediglich, dass nicht diese selbst, sondern deren Gesellschafter den An-

spruch auf Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer ge-

genüber dem Bundeszentralamt für Steuern geltend zu machen haben.  

Keine Entschädigung für Verfahrensdauer 
während des Ruhens des Verfahrens 

Verfahrensbeteiligte haben grundsätzlich keinen Anspruch auf 
Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer eines fi-
nanzgerichtlichen Verfahrens, soweit dieses im Einverständnis 
der Beteiligten bis zum Abschluss eines Musterverfahrens 
zum Ruhen gebracht wurde. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Im zugrunde liegenden Fall hatten die Kläger Klage gegen einen Einkommensteu-
erbescheid erhoben. Streitgegenstand war die steuerliche Behandlung eines Nut-

zungswertersatzes nach Widerruf eines Darlehensvertrags. Das Finanzgericht (FG) 

setzte das Verfahren im Jahr 2020 mit Zustimmung der Beteiligten aus, bis der BFH 

in einem bei ihm anhängigen Revisionsverfahren zu einem vergleichbaren Fall ent-

scheiden würde. 

Nachdem die Entscheidung des BFH im März 2024 veröffentlicht worden war, 

wurde das Klageverfahren nach Abhilfe durch das Finanzamt (FA) im November 

2024 förmlich beendet. 

Nachfolgend begehrten die Kläger eine Entschädigung wegen unangemessener 

Dauer des finanzgerichtlichen Verfahrens. Zum einen habe sich das beim BFH ge-

führte Musterverfahren über mehrere Jahre verzögert. Zwar habe das FG die beim 

BFH eingetretene Verzögerung selbst nicht verursacht, hierfür aber entschädi-

gungsrechtlich einzustehen. Vorsorglich werde der Bundesrepublik Deutschland, 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 25. Feb-

ruar 2026 (X K 2/25), ver-

öffentlicht am 28. Mai 
2026, vgl. die Pressemit-

teilung 033/26. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610110/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-entschaedigung-fuer-verfahrensdauer-waehrend-des-ruhens-des-verfahrens/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-entschaedigung-fuer-verfahrensdauer-waehrend-des-ruhens-des-verfahrens/
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vertreten durch den BFH, der Streit verkündet, damit sich die Kläger notfalls beim 

Bund schadlos halten könnten. Zum anderen hätte das FG nach Veröffentlichung 

des BFH-Urteils schneller entscheiden müssen. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat die Zustellung des Streitverkündungsschriftsatzes abgelehnt, da die 

Streitverkündung im Anwendungsbereich der Finanzgerichtsordnung unstatthaft 

sei, und die Entschädigungsklage abgewiesen. 

Einen Entschädigungsanspruch gemäß § 198 des Gerichtsverfassungsgesetzes 

habe nur, wer selbst Verfahrensbeteiligter des unangemessen verzögerten Verfah-

rens sei oder gewesen sei. Die Haftung sei auf den Rechtsträger des Gerichts be-

schränkt, bei dem dieses Verfahren geführt worden sei. Vor diesem Hintergrund 

scheide eine Haftung des Bundes aus: Das finanzgerichtliche Verfahren, an dem 

die Kläger beteiligt gewesen seien, sei noch in der Ausgangsinstanz beendet wor-

den und nie zum BFH gelangt. An dem angeblich verzögerten BFH-Musterverfah-

ren seien die Kläger selbst nicht beteiligt gewesen. 

Die Dauer des finanzgerichtlichen Klageverfahrens sei auch nicht unangemessen 

gewesen. Die Zeit eines einvernehmlichen förmlichen Ruhens des Verfahrens mit 
Rücksicht auf ein BFH-Musterverfahren könne grundsätzlich nicht als unangemes-

sene Verzögerung gewertet werden. Falls sich aus Sicht der Kläger das Musterver-

fahren verzögere, könnten und müssten sie auf die Beendigung der Verfahrensruhe 

hinwirken. Die weitere Verfahrensführung des FG ab März 2024 hat der BFH ent-

schädigungsrechtlich nicht beanstandet. Das FG habe zunächst erwarten können, 

dass das FA den Steuerbescheid von sich aus zugunsten der Kläger korrigieren 

werde. Die weitere Verfahrensförderung sei jedenfalls als vertretbar anzusehen. 

Business Meldungen 

Aktivistische Aktionäre: Kritisches Korrektiv oder neue Mandanten? 

Aktivistische Aktionäre fordern Unternehmen in Deutschland zunehmend heraus – 

von Hedgefonds mit kurzfristigen Renditezielen bis zu ESG-orientierten Investoren. 

Das deutsche Aktienrecht gibt Minderheitsaktionären wirksame Instrumente an die 

Hand: Einberufung von Hauptversammlungen, Ergänzung der Tagesordnung, Son-

derprüfungen. Für Vorstände und Aufsichtsräte bedeutet das: Wer vorbereitet ist, 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254827/aktivistische-aktionaere-kritisches-korrektiv-oder-neue-mandanten/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254827/aktivistische-aktionaere-kritisches-korrektiv-oder-neue-mandanten/
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behält die Kontrolle über die eigene Agenda. Dieser Beitrag zeigt die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, typische Strategien und konkrete Handlungsoptionen. 
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Service 

 

Transfer Pricing: Wie sag ich’s meinem Prüfer? 
Webinar-Reihe, 15.06.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 
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https://www.pwc-events.com/Transfer-Pricing
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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